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Die Landeshauptstadt hat mit „Wohnen 
in München VI“ die Zielzahl für den ge-
förderten und preisgedämpften Woh-
nungsbau von 1.800 auf 2.000 Wohnun-
gen pro Jahr angehoben. 

Den Hauptanteil bilden geförderte Woh-
nungen für untere und mittlere Ein- 
kommensgruppen in den Programmen 
der staatlichen Einkommensorientier-
ten Förderung (EOF) und im Münchner 
Wohnungsbau. Hier sollen jährlich 
1.600 Wohnungen pro Jahr bewilligt wer- 
den. Realisiert werden diese Wohnun- 
gen auf städtischen Neubauflächen,  
privaten Flächen im Rahmen der Sozial- 
gerechten Bodennutzung und angekauf-
ten Flächen.

Für den Ankauf von Flächen für den ge- 
förderten Wohnungsbau stehen im ak-
tuellen Programmzeitraum 50 Millionen 
Euro zur Verfügung. 

Darüber hinaus sollen für 100 Bestands-
wohnungen Belegrechte angekauft wer-
den. Dies ist eine ergänzende Möglich-
keit, geförderten Wohnraum zu schaffen, 
da die Flächenpotenziale im Neubau 
zunehmend schwinden. 

Im preisgedämpften Konzeptionellen 
Mietwohnungsbau sollen mindestens 
300 Wohneinheiten im Jahr bewilligt 
werden. 

Zusätzlich zu den oben genannten Ziel-
zahlen sollen über das Sonderprogramm 
„Wohnen für Alle“ von 2016 bis 2019 
jährlich rund 750 Wohnungen fertigge-
stellt werden. 

Mit dem neuen Handlungsprogramm 
„Wohnen in München VI“ werden die 
Teilprogramme reduziert und die Förder-
bedingungen, zum Beispiel die Mieten- 
regelungen vereinheitlicht. 

München Modell 
Die Landeshauptstadt bietet mit dem 
München Modell Haushalten mit mittle-
ren Einkommen die Möglichkeit, in der 
Stadt Wohnungen zu tragbaren Mieten 
bzw. Preisen zu finden. Es gelten die 
städtischen Einkommensgrenzen für das 
München Modell. Zugangsberechtigt  
sind Haushalte, die ihren Hauptwohnsitz 
oder Arbeitsplatz seit mindestens drei Jah-
ren ohne Unterbrechung im Stadtgebiet 
von München haben. Für Haushalte mit 
Kindern ist die Wartefrist auf ein Jahr ver-
kürzt und gilt für das Stadtgebiete sowie 
das Münchner Umland (Region 14). 

München Modell Eigentum 
Haushalte, die anspruchsberechtigt für 
das München Modell Eigentum sind, 
müssen die Immobilie selbst nutzen. Die 
Bindungsfrist beträgt 30 Jahre. 

Die Landeshauptstadt sucht Wege zur 
Kostenreduzierung im Wohnungsbau. 
Qualitäten, die langfristig die Lebensqua-
lität in der Wohnung und im Quartier und 
die Bezahlbarkeit auch bei zum Beispiel 
steigenden Energiepreisen sichern, sind 
dabei zu wahren.

Durch die Flexibilisierung des Stellplatz-
schlüssels können deutliche Kostenredu-
zierungen erreicht werden. Im Jahr 2016 
wurde vom Münchner Stadtrat die Redu-
zierung des Stellplatzschlüssels für den 
geförderten Wohnungsbau beschlossen. 
Des Weiteren kann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens über die 
Vorlage eines umfassenden Mobilitäts-
konzepts, das den bewussten Verzicht 
auf den Besitz eines Kraftfahrzeugs  
fördert, ein reduzierter Stellplatzschlüssel 
verhandelt werden.

Im dichten Stadtgefüge einer Millionen-
stadt ergeben sich eine Reihe von Nut-
zungskonkurrenzen, die Ausgleichsmaß-
nahmen erfordern, um Wohnnutzung zu 
ermöglichen. Dazu zählen:

 — Lärmschutzmaßnahmen,

 — Bereitstellung von Grün- und Frei-
flächen ggf. auch in Form von Dach-
gärten,

 — Quartiers- und Bewohnertreffs zur 
Förderung stabiler Nachbarschaften,

 — Gemeinschaftsräume, die kompakte 
Wohnungen über die Bereitstellung  
von Gemeinschaftsflächen ergänzen.

Einkommensorientierte  
Förderung (EOF) 
Eine Darlehensförderung von Bund, Land, 
Stadt. Neben der städtischen Kofinan-
zierung stellt die Stadt verbilligte Grund-
stücke für 300 Euro je Quadratmeter 
Geschossfläche zur Verfügung. 

Im Fokus der Förderung stehen Haushal-
te mit niedrigem Einkommen. 

Der Mieterhaushalt erhält je nach Ein-
kommensgruppe einen gedeckelten 
Mietzuschuss von maximal 3,75 Euro  
je Quadratmeter, mit Hilfe dessen er  
die vorgegebene Erstbezugsmiete  
von derzeit 9,40 Euro je Quadratmeter  
Wohnfläche (netto, kalt, Stand 2016)  
bezahlen kann. 

EOF-Wohnungen werden auf städtischen 
Flächen, auf Flächen der städtischen 
Wohnungsgesellschaften GEWOFAG 
und GWG sowie auf privaten Flächen im 
Rahmen der SoBoN errichtet. Die Woh-
nungen unterliegen einer 25-jährigen, auf 
städtischen Flächen sogar einer 40-jähri-
gen Bindung.

In folgenden Programmen werden in 
München geförderte bzw. preisge- 
dämpfte Wohnung errichtet bzw. bereit-
gestellt:

 — Einkommensorientierte Förderung 
(staatliche Förderung)

 — Münchner Wohnungsbau (ersetzt 
die Teilprogramme des kommunalen 
Wohnungsbauprogramms KomPro A, 
B, C, Sozialbetreutes Wohnen  
und Bürgerwohnheime)

 — München Modell (Miete, Genossen-
schaften, Eigentum)

 — Förderung von Wohneigentum in  
Gebieten der Sozialgerechten Boden-
nutzung (SoBoN-Eigenwohnraum)

 — Konzeptioneller Mietwohnungsbau 
(KMB)

 — Belegrechtswohnungen durch den 
Ankauf von Belegrechten

Die Landeshauptstadt fördert das Mün-
chen Modell Eigentum über den verbil-
ligten Verkauf städtischer Flächen und 
daraus resultierend günstigeren Kaufprei-
sen. Die Höhe des Grundstückswertes 
und des Verkaufswertes wird abhängig 
vom Einkommen des Haushaltes gestaf-
felt. Neben der städtischen Förderung 
kann zur Finanzierung der Immobilie auch 
ein staatliches Förderdarlehen aus dem 
Bayerischen Zinsverbillungsprogramm in 
Anspruch genommen werden. 

Es gelten je nach Haushaltsgröße maxi-
mal zulässige Wohnflächenobergrenzen.

München Modell Miete /  
Genossenschaft 
Wohnungen im Programm München Mo-
dell Miete und Genossenschaften fördert 
die Stadt mit günstigen Grundstücken 
(600 Euro je Quadratmeter Geschossflä-
che) und einem Darlehen von maximal 
1.250 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 
für den Bauherren. Die Bindungsdauer 
beträgt 40 Jahre. 

Die Mieter zahlen bei Erstbezug für eine 
Mietwohnung im München Modell lage-
abhängig zwischen 9,50  bis 11,50 Euro je 
Quadratmeter Wohnfläche (netto, kalt).

SoBoN-Eigenwohnraum 
Neben der Eigentumsförderung auf 
städtischen Flächen besteht auf Flächen, 
die den Verfahren der Sozialgerechten 
Bodennutzung (SoBoN) unterliegen, die 
Option der SoBoN-Eigenwohnraumför-
derung. Hierbei gelten die Einkommens-
grenzen der Bayerischen Wohnraumför-
derungsbestimmungen 2012.

Regelungen zur Mietanpassung 
Für die Vorhaben der EOF, des Münchner 
Wohnungsbaus, des München Modells 
und des KMB gelten mieterfreundliche 
Regelungen, die über die gesetzlichen 
Bestimmungen (im BGB) hinausgehen.

Für den geförderten Wohnungsbau in 
den Programmen EOF und Münchner 
Wohnungsbau können Förderungen für 
unabweisbare Mehrkosten beantragt 
werden, sofern alle anderen Fördermittel 
ausgeschöpft sind und die Wirtschaftlich-
keit des Projektes sonst gefährdet ist. 

Die nachhaltige Sicherung bezahlbaren 
Wohnraums beinhaltet auch energetische 
Qualitäten. So können Haushalte vor lang- 
fristig steigenden Energiepreisen be- 
wahrt werden. Für den geförderten Woh-
nungsbau und für den Wohnungsneu- 
bau der Gesellschaften gilt weiterhin die 
Anforderung des ökologischen Kriterien-
kataloges für die Gebäudehülle. Hier 
unterschreitet die Landeshauptstadt die 
gesetzlichen Anforderung um 15 Prozent. 
Die Mehrkosten für die Realisierung  
höherer energetischer Standards werden 
unter anderem über das städtische 
„Förderprogramm Energieeinsparung“ 
(FES) bezuschusst. 

Auf den Gebäudesektor fallen fast 40 Pro- 
zent des Energieverbrauchs in Deutsch-
land, deshalb muss der Bestand qualifiziert 
weiterentwickelt und energetisch ertüch-
tigt werden. 

Die Landeshauptstadt München hat mit 
Neuaubing-Westkreuz das größte ener-
getische Sanierungsgebiet Deutschlands 
ausgewiesen. Neben sozialen und städte-
baulichen Zielen wurden dort erstmals 
auch energetische Ziele aufgenommen. 
Erfahrungen aus diesem Gebiet sollen in 
die nächsten städtebaulichen Sanierungs-
gebiete einfließen. 

Zur Bestandssicherung gehört auch die 
Ausschöpfung aller rechtlicher Instrumen-
te: Erhaltungssatzungen, Zweckentfrem-
dungssatzung sowie die Erstellung eines 
Mietspiegels. 

Die Landeshauptstadt misst diesen In-
strumenten eine hohe Priorität bei, damit 
Münchner Haushalte vor Luxussanierun-
gen, Umwandlung von Mietwohnraum in 
Eigentum oder Zweckentfremdung von 
Wohnraum geschützt werden. 

Münchner Wohnungsbau 
Der Münchner Wohnungsbau soll die 
EOF ergänzen. Zielgruppe des städti-
schen Programms sind ebenfalls die 
unteren Einkommensgruppen. Der ver- 
billigte Grundstückswertansatz beträgt 
wie bei der EOF 300 Euro je Quadrat-
meter Geschossfläche. 

Die bisherigen Einzelprogramme des 
kommunalen Wohnungsbauprogramms 
werden durch eine Basisförderung er-
setzt. Diese gliedert sich analog zur EOF 
in Darlehen und Zuschüsse. Die Woh-
nungen des Münchner Wohnungsbaus  
unterliegen einer 40-jährigen Bindung. 
Der förderberechtigte Haushalt zahlt  
eine Miete zwischen 6 und 7 Euro je Qua-
dratmeter Wohnfläche (Stand 2016). 

Förderung unabweisbarer  
Mehrkosten 
Für beide Programme – EOF und Münch-
ner Wohnungsbau – ist zusätzlich zur 
oben genannten Basisförderung eine 
Förderung der unabweisbaren Mehrko-
sten möglich, falls die Wirtschaftlichkeit 
des Projektes sonst gefährdet ist. Die 
Förderung, in der Regel ein Zuschuss, 
kann maximal 950 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche betragen.

„Wohnen in München VI“
Zielzahlen und Programme des geförderten  
Wohnungsbaus

„Wohnen in München VI“
Förderprogramme für untere Einkommensgruppen

„Wohnen in München VI“ 
Förderprogramme für mittlere Einkommen

„Wohnen in München VI“ 
Qualitäten, Bestandssicherung

Die Baugenossenschaft Wagnis eG München  
hat auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne  
im DomagkPark acht Wohncluster mit insgesamt  
138 Appartements sowie Ateliers, Büroräumen,  
Café, Dachgärten und einem Dorfplatz für etwa  
180 Erwachsene und Kinder fertiggestellt.  
Das Projekt „WagnisArt“ erhielt 2016 den Deutschen 
Städtebaupreis.

Architektur:  
bogevischs buero architekten und  
stadtplaner gmbh, shag, udo schindler,  
walter hable architekten gbr  
Landschaftsarchitektur: 
bauchplan GbR, Prof. Maria Auböck 
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Perspektive München | Konzepte

Münchner Wohnungsbau

Lage- und planungsbedingte  
Mehrkosten, zum Beispiel: 

 Dachgärten 
 Lärmschutzmaßnahmen 
 kleine Grundstücke, im verdichteten  

 innerstädtischen Bereich 
 …

EOF Einkommensorientierte  
Förderung

Nutzungs- und projektbedingte  
Mehrkosten, zum Beispiel:

 Erstellung von Gemeinschaftsräumen
 Erstellung von Räumen für die sozial  

 und ökologische Hausverwaltung 
 Realisierung vieler kleiner Wohnungen
 …

Basisförderung

Förderung unabweisbarer Mehrkosten

Kombination je nach Zielgruppe 
und Standortbedarf



Liebe Münchnerinnen und Münchner, 

eine der wichtigsten Aufgaben in Mün-
chen ist die Versorgung der Bevölkerung 
mit bezahlbarem Wohnraum. München 
wird weiter wachsen und somit auch die 
Nachfrage nach Wohnungen. Gleichzeitig 
verknappen sich die zur Verfügung ste-
henden Siedlungsflächen im Stadtgebiet 
zunehmend. Wir nutzen daher alle ver-
fügbaren Instrumente, um den Anteil an 
preiswertem Wohnraum zu schützen und 
den Neubau von Wohnungen zu fördern. 

Einen wichtigen Beitrag dazu liefert das, 
vom Münchner Stadtrat im November 
2016 beschlossene, neue wohnungspoli-
tische Handlungsprogramm „Wohnen in 
München VI“, in dem die Ziele der Münch-
ner Wohnungspolitik fortgeschrieben und 
weiterentwickelt werden. 1989 wurde 
das Programm zum ersten Mal aufgelegt. 
Seitdem sind über 157.000 neue Wohn-
einheiten fertiggestellt worden. Das ist 
etwas mehr als der Wohnungsbestand 
von Karlsruhe.

Die Zielzahlen für die Schaffung neuen Bau-
rechts wurden auf jährlich 4.500 Wohn- 
einheiten und für die Realisierung von geför- 
derten und preisgedämpften Wohnungen 
auf 2.000 Wohnungen pro Jahr erhöht. Ins-
gesamt sollen so 8.500 neue Wohnungen 
jährlich in der Landeshauptstadt entstehen. 

Der programmatische Schwerpunkt von 
„Wohnen in München VI“ liegt auf dem 
Wohnungsneubau mit starker Zielgrup-
penorientierung. Einzelne Programm-
bausteine können zukünftig flexibler ein-
gesetzt werden. Die Förderprogramme 
wurden vereinfacht und mehr Kosten-
transparenz durch neue Förderbausteine 
geschaffen. Bis 2030 sollen möglichst  
viele Flächen für den Wohnungsbau mit 
den Instrumenten Nachverdichtung,  
Umstrukturierung und Neuentwicklung 
generiert werden.

Der Fokus des Handlungsprogramms liegt 
auf der Schaffung von Wohnangeboten 
insbesondere für einkommensschwa-
che Haushalte. Mit der Anpassung der 
Einkommensgrenzen an die allgemeine 
Einkommensentwicklung bleiben wei-
terhin zwischen 50 und 60 Prozent der 
Münchner Haushalte förderberechtigt. 
Dies sichert auch den Erhalt der „Münch-
ner Mischung“. 

Die Attraktivität und der wirtschaftliche 
Erfolg unserer Stadt führen dazu, dass 
der Bedarf an Wohnraum weiter steigt. 

Die Erstbezugsmieten sind in den letz-
ten fünf Jahren um jährlich 4,7 Prozent 
gestiegen und erreichten in München 
im Jahr 2015 einen neuen Höchstwert 
von 16,60 Euro je Quadratmeter. Auch 
die Preise für Wohnbauland steigen seit 
2010 verstärkt an. In den letzten fünf Jah-
ren liegt der jährliche Anstieg mit durch-
schnittlich 12,4 Prozent deutlich über 
der Entwicklung der Mieten. Dies hat zur 
Folge, dass die erwirtschafteten Miet- 
renditen kontinuierlich sinken.

Die Anspannung am Wohnungsmarkt 
stoppt nicht an Münchens Grenzen. Auch 
im Umland wächst die Bevölkerung und 
die Zahl der Erwerbstätigen stetig an. Die 
gute Resonanz auf die beiden regionalen 
Wohnungsbaukonferenzen zeigt den 
Bedarf an gemeinsamen Lösungen. Da-
rüber hinaus erfordert die Zuwanderung 
von Schutzsuchenden den Mut, neue 
Wege zu beschreiten. Damit München 
weiterhin eine solidarische und sozial gut 
durchmischte Stadt bleibt, müssen bishe-
rige Verfahren und manche gewohnten 
Standards überprüft werden, um neue 
Lösungswege zu finden.

Das Programm „Wohnen in München VI“ 
umfasst folgende Schwerpunkte für die 
Jahre 2017 bis 2021: 

1 Erhöhung der Einkommensgrenzen 
im München Modell 
Zwischen 2010 und 2015 sind die Brutto-
löhne und Gehälter um rund 15 Prozent 
gestiegen. Durch die Anhebung der Ein-
kommensgrenzen bleiben 50 bis 60 Pro-
zent der Münchner Haushalte anspruchs-
berechtigt. 

2 Förderung zielgruppenspezifischer 
Wohnprojekte 
Um den Erhalt der Münchner Mischung 
zu garantieren, können einzelne Pro-
grammbausteine zukünftig flexibler ein-
gesetzt werden.

3 Baurechtschaffung erhöht 
Die Zielzahl für die Schaffung von Bau-
recht wurde von 3.500 auf 4.500 Wohn-
einheiten (WE) pro Jahr erhöht. Hinzu 
kommt die Bautätigkeit in Bestands-
quartieren. Mittelfristig sollen so in der 
Summe 8.500 WE pro Jahr fertigge- 
stellt werden.

4 Umsetzung der Strategien zur  
Langfristigen Siedlungsentwicklung 
(LaSie) 
Bis 2030 sollen möglichst viele Flächen 
für den Wohnungsbau mit den Instru-
menten Nachverdichtung, Umstruktu-
rierung und Neuentwicklung generiert 
werden. Derzeit wird das Wohnbau- 
potenzial für die nächsten 20 Jahre auf 
rund 61.000 WE geschätzt.

5 Konzeptionellen Mietwohnungsbau 
(KMB) dauerhaft einführen 
40 Prozent der städtischen Flächen wer-
den zur langfristigen Flächensicherung 
im Erbbaurecht für preisgedämpften 
Wohnungsbau im KMB vergeben. Die 
Wohnungen dürfen 60 Jahre lang nicht 
in Eigentumswohnungen umgewandelt 
werden. Die Mieten sind an den Miet-
spiegel gekoppelt.

6 Konzeptausschreibungen auf  
städtischen Grundstücken 
Bei Konzeptausschreibungen wird auf 
Preiswettbewerbe verzichtet. Die Ange-
bote bei der Vergabe städtischer Flächen 
werden nach einem vom Stadtrat festge-
legten Kriterienkatalog bewertet.

Die Zielgruppenorientierung der Münch-
ner Wohnungsbauprogramme wird mit 
„Wohnen in München VI“ verstärkt. So 
können innerhalb der Projekte einzelne 
Programmbausteine flexibel für spezielle 
Zielgruppen und nach Standort eingesetzt 
werden. Auf den Erhalt der Münchner  
Mischung wird dabei besonders geachtet.

Folgende Zielgruppen bzw. Wohnformen 
stehen im Fokus und werden über die 
verschiedenen Teilprogramme des neuen 
Handlungspogramms versorgt:

 — Familien bzw. Haushalte mit Kindern 

 — Wohnungssuchende mit unteren  
und mittleren Einkommen

 — Wohnungslose Haushalte einschließ-
lich anerkannter Flüchtlinge

 — Wohnvorhaben für „Junges Wohnen“, 
für Auszubildende und Studierende

 — Genossenschaften und Baugemein-
schaften

 — Integrative und Mehrgenerationen-
wohnprojekte 

 — Städtische Bedienstete, Beschäftigte 
der Daseinsvorsorge und der freien 
Wohlfahrtspflege.

Um neue Flächen für Wohnungen zu 
identifizieren und mögliche bauliche Ent-
wicklung in die Wege zu leiten, wurde  
in München das Projekt der Langfristigen 
Siedlungsentwicklung entwickelt.

Damit sollen bis 2030 möglichst viele 
Flächen für den Wohnungsbau mit den 
Instrumenten Nachverdichtung, Um-
strukturierung und Neuentwicklung von 
Flächen am Stadtrand (wie Freiham im 
Münchner Westen) generiert werden. 
Derzeit wird von einem Wohnbaupoten-
zial für die nächsten 20 Jahre von rund 
61.000 Wohneinheiten ausgegangen.

Erreicht werden die Potenziale auch  
über höhere bauliche Dichten in den neu-
en Bebauungsplänen oder kompaktere 
Grundrisse der Wohnungen.

Flächen für bezahlbaren Wohnraum 
können über das Instrument der „Sozial-
gerechten Bodennutzung (SoBoN)“ 
gewonnen werden. Dort sind minde-
stens 30 Prozent des neu geschaffenen 
Wohnbaurechts für den geförderten 
Wohnungsbau zu verwenden.

Eine langfristige Flächensicherung kann 
die Stadt über die Vergabe städtischer 
Flächen im Erbbaurecht betreiben. Im 
Konzeptionellen Mietwohnungsbau 
werden städtische Flächen nur noch im 
Erbbaurecht vergeben. Auch bei sonsti-
gen Flächenvergaben wird diese Option 
immer in Betracht gezogen. 

Das wohnungspolitische Handlungspro-
gramm „Wohnen in München“ legt den 
strategischen Rahmen für die Wohnungs-
versorgung und Wohnraumsicherung in 
München fest. Der Wohnungsbau und 
insbesondere der geförderte Wohnungs-
bau hat oberste Priorität. Das Programm 
ist ein wichtiger Baustein der Stadtent-
wicklungskonzeption „Perspektive Mün-
chen“. Der städtebauliche Grundsatz 
„kompakt – urban – grün“ sowie die 
Schaffung bzw. der Erhalt der sozialen 
„Münchner Mischung“, die in der Per-
spektive München verankert sind, bil- 
den den Rahmen für das wohnungspoli- 
tische Handlungsprogramm. 

Die Erfolgsbilanz seit der Erstauflage von 
„Wohnen in München“ vor 27 Jahren 
kann sich sehen lassen:

 — Es wurde Baurecht für über 
75.000 Wohnungen geschaffen.

 — Der Bau von knapp 174.000 Woh-
nungen wurde genehmigt und  
über 157.000 Wohnungen wurden 
fertiggestellt.

Der 2013 zur Probe eingeführte Konzep-
tionelle Mietwohnungsbau wird dauer- 
haft umgesetzt. Damit schafft die Landes-
hauptstadt München ein langfristig ge-
bundenes und bezahlbares Angebot an 
Mietwohnungen für Haushalte, die über 
den Einkommensgrenzen des geförder-
ten Wohnungsbaus liegen. 40 Prozent 
der städtischen Flächen sind künftig dafür 
vorgesehen. Durch Vergaben im Erbbau-
recht sollen langfristig städtische Flächen 
gesichert werden. Die energetischen 
Standards im geförderten Wohnungsbau 
sind besser als vom Gesetz verlangt und 
entlasten die Haushalte bei den Nebenko-
sten. Neue Sanierungsgebiete beinhalten 
auch die energetische Ertüchtigung des 
Gebäudebestands. 

Das wohnungspolitische Handlungspro-
gramm „Wohnen in München VI“ bündelt 
die vielfältigen erfolgreichen Aktivitäten 
im Bereich der kommunalen Wohnungs-
politik, die wir auch in den kommenden 
Jahren kontinuierlich weiterentwickeln 
wollen. Mit der Erhöhung des Fördermit-
telrahmens auf 870 Millionen Euro im Pro-
grammzeitraum von 2017 bis 2021 wird 
ein deutliches Zeichen dafür gesetzt, dass 
die Schaffung und Sicherung von Wohn-
raum in München hohe Priorität hat.

Aus diesem Grund muss die Landeshaupt-
stadt München mehr als jede andere deut-
sche Stadt wohnungspolitisch aktiv sein, 
um den Wohnungsbestand zu schützen 
und den Neubau, insbesondere den geför-
derten, weiter anzukurbeln.

Zentrale Herausforderungen für den 
Münchner Wohnungsmarkt

 — Durch das prognostizierte Bevölke-
rungswachstum wird sich die Nach- 
frage auf dem Wohnungsmarkt 
weiter erhöhen. Dieser Entwicklung 
steht ein Rückgang der Flächen- 
reserven in München gegenüber.

 — Um einer sozialen Polarisierung ent- 
gegen zu wirken, sind in den Quar-
tieren neue Integrationsangebote für 
unterschiedliche Zielgruppen  
notwendig.

 — Die Altersstruktur der Münchner Be-
völkerung verändert sich. Die Anzahl 
an älteren Menschen nimmt zu. Der 
Bedarf an barrierefreien Wohnungen 
und zielgruppenspezifischen Wohn-
modellen wächst.

 — Angesichts des Klimawandels ge-
winnt die Umsetzung von Maßnah-
men zur energetischen Optimierung 
im Neubau und im Bestand wesent-
lich an Bedeutung.

7 Erhöhung der Zielzahl im  
geförderten und preisgedämpften 
Wohnungsbau 
Die Zielzahlen im geförderten und preis-
gedämpften Wohnungsbau wurden von 
1.800 auf 2.000 Wohneinheiten pro Jahr 
erhöht. Der Fokus der kommunalen  
Förderung liegt auf dem Mietwohnungs-
bau für die untere und mittlere Einkom-
mensgruppe.

8 Programmvereinfachung im  
geförderten Wohnungsbau 
Die Einzelprogramme des kommunalen 
Wohnungsbauprogramms für einkom-
mensschwache Haushalte werden in den 
„Münchner Wohnungsbau“ überführt. 
Die mittlere Einkommensgruppe erhält 
Angebote aus dem München Modell.

9 Neue Förderbausteine im  
geförderten Wohnungsbau für mehr 
Kostentransparenz 
Fallen unabweisbare Mehrkosten zum 
Beispiel für Lärmschutz, Gemeinschafts-
räume, Dachgärten etc. an, können  
diese in Kombination mit der Einkom-
mensorientierten Förderung (EOF) und 
dem Münchner Wohnungsbau gefördert  
werden, um die Wirtschaftlichkeit der 
Projekte zu sichern.

10 Energetische Standards im  
Neubau beibehalten 
Die Anforderungen an die Qualität der 
Gebäudehülle werden vereinheitlicht und 
analog zum ökologischen Kriterienkatalog 
festgelegt. Sie werden nicht weiter ange-
hoben.

11 Ausbau der energetischen  
Bestandssanierung 
Für den Erhalt bezahlbaren Wohnraums 
inklusive bezahlbarer Heizkosten und der 
Erreichung der Münchner Klimaschutz-
ziele wird die Sanierung weiterentwickelt.

12 Volle Ausschöpfung aller recht-
lichen Möglichkeiten zur Bestands-
sicherung 
Dazu gehören der Erlass von Erhaltungs-
satzungen, die intensive Überwachung 
des Verbots der Zweckentfremdung von 
Wohnraum und die Mietberatung.

Für Haushalte mit niedrigen Einkommen 
werden Wohnungen im Rahmen der EOF, 
des Münchner Wohnungsbau, im Sonder-
programm „Wohnen für Alle“ bereitge-
stellt. Für untere bis mittlere Einkommens-
gruppen schafft das München Modell mit 
Miet- und Genossenschaftswohnungen 
und zur Wohneigentumsbildung Angebote. 

Für Haushalte, die über diesen Einkom-
mensgrenzen liegen, wurde der Kon-
zeptionelle Mietwohnungsbau (KMB) 
eingeführt. Dieser preisgedämpfte Miet-
wohnungsbau auf städtischen Flächen 
orientiert sich an der Mietspiegelmiete, 
überschreitet diese jedoch nicht. 

Angesichts der Steigerung der Bruttolöh-
ne und Gehälter zwischen 2010 und 2015 
um rund 15 Prozent wurde es notwendig, 
die städtischen Einkommensgrenzen 
für das Programm „München Modell“ 
anzuheben. Damit sind weiterhin 50 bis 
60 Prozent der Münchner Haushalte an-
spruchsberechtigt.

Im München Modell anspruchsberechtigt 
sind zum Beispiel alle Single-Haushalte 
mit einem Jahresbruttoeinkommen bis zu 
38.700 Euro und Familien mit zwei Kin-
dern mit einem Bruttoeinkommen bis zu 
93.200 Euro pro Jahr.

Stehen städtische Flächen zum Verkauf, 
werden diese nicht zum Höchstpreis 
vergeben, sondern nach dem besten 
Konzept. Es findet kein Preiswettbewerb 
statt.

Eine bedarfsgerechte Wohnraumver-
sorgung wird die Landeshauptstadt 
München nur in enger Zusammenarbeit 
mit der Region bereitstellen können. Das 
„Regionale Bündnis für Wohnungsbau 
und Infrastruktur“ trägt hierzu bei.

Auf städtischen Neubauflächen sind 
50 Prozent für den geförderten Woh-
nungsbau reserviert. Dieser teilt sich auf 
in die Programme der staatlichen Ein-
kommensorientierten Förderung (EOF) 
bzw. den Münchner Wohnungsbau für 
die unteren Einkommensgruppen und 
20 Prozent für Wohnungsangebote des 
München Modells (untere und mittlere 
Einkommensgruppen). 

Die anderen 50 Prozent sind für den Kon-
zeptionellen Mietwohnungsbau (KMB 
40 Prozent) und für Baugemeinschaften 
(10 Prozent) vorgesehen. Genossen-
schaften können sich für Flächen in allen 
Programmen des geförderten und preis-
gedämpften Wohnungsbaus bewerben.

Das Handlungsprogramm bündelt die 
vielfältigen erfolgreichen Aktivitäten und 
Programme im Bereich der kommunalen 
Wohnungspolitik, die auch in den kom-
menden Jahren kontinuierlich weiterent-
wickelt werden.

In der Regel gilt jedes fortgeschriebene 
Programm fünf Jahre. Das Vorgänger-
programm „Wohnen in München V“ lief 
von 2012 bis 2016, hatte ein Budget von 
800 Millionen Euro und stand unter dem 
Motto „Wohnungsbauoffensive“. 

Während der Programmlaufzeit von 
„Wohnen in München V“ wurde der Kon-
zeptionelle Mietwohnungsbau zunächst 
für drei Projekte eingeführt. Über ein 
2015 beschlossenes Sonderprogramm 
erhalten die städtischen Wohnungsbau-
gesellschaften in den nächsten zehn Jah-
ren 250 Millionen Euro für den geförder-
ten Wohnungsbau zusätzlich, um ab 2018 
jährlich 1.250 Wohnungen zu errichten. 
Des weiteren werden die Gesellschaften 
auf der Finanzierungsseite durch Barein-
lagen und Grundstücksübertragungen in 
der Erfüllung ihrer Aufgabe, „bezahlbaren 
Wohnraum bereitzustellen“ erheblich 
unterstützt. 

Der Wohnungsmarkt in München Das wohnungspolitische Handlungsprogramm
„Wohnen in München“ 

„Wohnen in München VI“
Fachliche Schwerpunkte des Programms 

Ziel- und Einkommensgruppen Mehr Wohnungsbau in Stadt  
und Region

EOF / Münchner Wohnungsbau
30 %

Baugemeinschaften
10 %

München Modell Miete /  
Eigentum Genossenschaften
20 %

Konzeptioneller Mietwohnungsbau (KMB) 
preisgedämpft – mit Bindung –
40 %

Die GEWOFAG baut für Studierende im  
DomagkPark 104 Appartements, 36 Einzelzimmer, 
vier rollstuhlgerechte Appartements.

Architektur: 
Léon Wohlhage Wernik Architekten, Berlin
Landschaftsarchitektur:
Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin

Das Gebäude an der Ligsalzstraße 39  
gewann 2015 den „Ehrenpreis für guten  
Wohungsbau“.

Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk 
Stadtbaurätin

Architektur, Freiraumplanung: 
Hendrik Sokolis (Büro Schlune),  
München 

Verteilung der Wohnungsbauprogramme bzw. -arten  
bei der Grundstücksvergabe städtische Siedlungsflächen  
im Neubau

Münchner Programmkulisse nach Einkommens- und Zielgruppen

Quelle: LHM, PLAN HA I/22

Zielgruppen
Wohnungslose

Kleinhaushalte
Familien

Ältere

Auszubildende /  
Studierende

Städtische  
Bedienstete

Sonstige  
Zielgruppen

München-Modell

Konzeptioneller Mietwohnungsbau

Einkommensorientierte Förderung (EOF)

Münchner Wohnungsbau

Wohnen für Alle

Einkommensgruppen 
Stufe I bis III

Einkommens- 
gruppen

Einkommen oberhalb 
des München Modells

Einkommensgruppen 
München Modell
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